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Modul Sachverhalt

Leistungsschlüssel 99063068261000, 99063068261000

Leistungsbezeichnung I Begrenzung der Emissionen flüchtiger organischer
Verbindungen Anzeige beim Umfüllen oder Lagern von
Ottokraftstoffen, Kraftstoffgemischen oder Rohbenzin
nicht genehmigungsbedürftiger Anlagen

Leistungsbezeichnung II

Typisierung 2/3 - Bund: Regelung (2 oder 3), Land/Kommune:
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Modul Sachverhalt

Vollzug

Quellredaktion Niedersachsen

Freigabestatus Katalog unbestimmter Freigabestatus

Freigabestatus Bibliothek fachlich freigegeben (silber)

Begriffe im Kontext Rohbenzin, Kraftstoffgemische, Emissionen, 20.
BImSchV, Ottokraftstoffe

Leistungstyp Leistungsobjekt mit Verrichtung

Leistungsgruppierung Immissionsschutz (063)

Verrichtungskennung Anzeige (169)

SDG-Informationsbereich Feststellung der geltenden Normen, technischen
Spezifikationen und Zertifizierung der Produkte

Lagen Portalverbund Anlagenbetrieb und -prüfung (2120100), Abfall,
Schadstoffe und Emissionen (2130100)

Einheitlicher
Ansprechpartner

Nein

Fachlich freigegeben am 20.01.2021

Fachlich freigegen durch Niedersächsisches Ministerium für Umwelt, Energie,
Bauen und Klimaschutz

Handlungsgrundlage https://www.gesetze-im-internet.de/bimschv_20_1998/i
ndex.html
https://www.gesetze-im-internet.de/bimschv_20_1998/i
ndex.html

Teaser Betreiben Sie eine Anlage, in der Kraftstoffe gelagert
und umgefüllt werden? Dann müssen Sie diese bei der
Behörde anzeigen.

Volltext Als Betreiber einer Anlage für die Lagerung oder
Umfüllung von Ottokraftstoff, Kraftstoffgemischen
oder von Rohbenzin in Tanklagern oder an Tankstellen
müssen Sie diese vor Inbetriebnahme bei der
zuständigen Behörde anzeigen. Die
Anzeigeverpflichtung betrifft nur Anlagen, die keiner
Genehmigung nach dem
Bundes-Immissionsschutzgesetz bedürfen. Die
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zuständige Behörde prüft die Anzeige und erfasst die
Anlage in ihrem Anlagenkataster.

Erforderliche Unterlagen

Voraussetzungen

Kosten Bestätigung des Eingangs einer Anzeige und der
beigefügten Unterlagen:

Die Höhe der Gebühren ergibt sich – gemäß Anlage 1
zu § 1 Absatz 1 Allgemeine Gebührenordnung des
Landes Niedersachsen Nr. 44.1.15.1 – je nach
Zeitaufwand. Es fallen jedoch mindestens 35,00 EUR
an.

Prüfung einer Anzeige:

Die Höhe der Gebühren ergibt sich – gemäß Anlage 1
zu § 1 Absatz 1 Allgemeine Gebührenordnung des
Landes Niedersachsen Nr. 44.1.15.2 – je nach
Zeitaufwand. Es fallen jedoch mindestens 900,00 EUR
an.

Verfahrensablauf Die Anzeige ist schriftlich auf dem Postweg oder
elektronisch bei der zuständigen Behörde
einzureichen.

Bearbeitungsdauer

Frist Die Anzeige ist vor Inbetriebnahme der Anlage bei der
zuständigen Behörde einzureichen.

weiterführende
Informationen

Hinweise

Rechtsbehelf Diese Verwaltungsleistung stellt kein Verwaltungsakt
dar. Aus diesem Grund resultiert kein Rechtsbehelf.

Kurztext • Anzeige Inbetriebnahme Tankstellen
• Tankstelle muss vor Inbetriebnahme bei der
zuständigen Immissionsschutzbehörde angezeigt
werden
• muss schriftlich oder elektronisch eingereicht werden
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Ansprechpunkt Die Zuständigkeit liegt in Niedersachsen bei den
Landkreisen und den kreisfreien und großen
selbstständigen Städten.

Zuständige Stelle

Formulare

Ursprungsportal Limitation of emissions of volatile organic compounds
Indication during decanting or storage of petrol, fuel
blends or crude gasoline from installations not
requiring approval, Begrenzung der Emissionen
flüchtiger organischer Verbindungen Anzeige beim
Umfüllen oder Lagern von Ottokraftstoffen,
Kraftstoffgemischen oder Rohbenzin nicht
genehmigungsbedürftiger Anlagen
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